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                      VERTRAGSBEDINGUNGEN

- Verkehrsvertrag Kölner Dieselnetz -

zwischen dem

Zweckverband Nahverkehr Rheinland
Glockengasse 37 - 39
50667 Köln
- nachstehend „ZV NVR" genannt —

und dem
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Friedrich-Ebert-Straße 19
59425 Unna
- nachstehend „NWL genannt —
und dem

Zweckverband SchienenPersonenNahVerkehr Rheinland-Pfalz Nord
Friedrich-Ebert-Ring 14
56068 Koblenz
- nachstehend „SPNV-Nord“ genannt —

nachstehend gemeinsam
„SPNV-Aufgabenträger“ oder „Aufgabenträger“
genannt

und der
DB Regio NRW GmbH '
Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln
- nachfolgend "EVU" genannt -

- alle gemeinsam „Vertragspartner“ genannt —

" Der Zuschlag wurde der DB Regio Rheinland GmbH erteilt, die mit der DB Regio NRW GmbH verschmol-
zen wurde. Der entsprechende Handelsregistereintrag wurde am 11.08.2011 vollzogen.
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81 _Vertragsgrundlagen

Der vorliegende Vertrag regelt insbesondere Art, Umfang, Qualitätsmerkmale und Finan-
zierung der von dem EVU zu erbringenden Verkehrsangebote im Schienenpersonennah-
verkehr im Kölner Dieselnetz sowie Fragen des Tarifs, des Vertriebs und der Zusammen-
arbeit der Vertragsparteien untereinander und des EVU mit Dritten.

Die Rechte und Pflichten zwischen dem EVU und den SPNV-Aufgabenträgern im Einzelnen
bestimmen sich nach den Regelungen dieses Vertrages. Nachrangig zu diesem gelten in
folgender Rang- und Reihenfolge:

e die Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung in der Form zum Ende
der Angebotsfrist sowie die Bewerbungsbedingungen sowie die Bieterinformationen,

«e alle Anlagen,
e das Angebot des EVU vom 30.01.2011 auf die Bekanntmachung vom 12.10.2010;

e die allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Leistungen (VOLI/B).

Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des EVU haben keine Gültigkeit gegenüber
den SPNV-Aufgabenträgern. Das EVU darf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen ge-
genüber seinen Fahrgästen verwenden, soweit anderweitige Allgemeine Geschäftsbeding-
ungen/Beförderungsbedingungen (z. B. verbundspezifische Allgemeine Geschäftsbeding-
ungen/Beförderungsbedingungen oder Regelungen betreffend den NRW-Tarif) nicht vor-
gehen.

Das EVU ist für den Zuständigkeitsbereich des ZV NVR und des NWL verpflichtet, den je-
weils aktuellen Zuwendungsbescheid des Landes NRW an den ZV NVR und den NWL ein-
schließlich der jeweils aktuellen Besonderen Nebenbestimmungen und Allgemeinen Ne-
benbestimmungen zu beachten und die dort enthaltenen Bestimmungen gegen sich gelten
zu lassen, wie z. B. ein Prüfrecht des Landesrechnungshofes NRW. Eine Kopie des Zu-
wendungsbescheides 2009 an den ZV NVR als Beispiel ist (zu Informationszwecken) als
Anlage VV 1 beigefügt. Sollten Änderungen des Zuwendungsbescheides wirtschaftliche
Nachteile zu Lasten des EVU verursachen, gleichen die SPNV-Aufgabenträger diese nach
entsprechendem Nachweis durch das EVU aus. Sind die den SPNV-Aufgabeträgern zur
Verfügung stehenden Mittel dazu nicht ausreichend, kommt die Rechtsfolge des $ 17 sinn-
gemäß zur Anwendung. Die Ausgleichspflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der wirtschaftli-
che Nachteil für das EVU bei unter 5.000 Euro pro Jahr liegt.

Der ZV NVR und der NWL sind verpflichtet, den jeweils aktuellen Zuwendungsbescheid
inkl. der jeweils aktuellen Nebenbestimmungen (inkl. der ANBest-G) (ohne Zahlenwerte)
dem EVU auf dessen schriftliche Anforderung hin zu übersenden.
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Die SPNV-Aufgabenträger sind berechtigt, jederzeit einzelne Aufgaben nach diesem Ver-
trag auf eine oder mehrere bestehende oder noch zu gründende Servicegesellschaft/en zu
übertragen.

Das EVU ist verpflichtet, die SPNV-Aufgabenträger über alle für sie negativen Folgen ihrer
für das Vertragsverhältnis relevanten Erklärungen, insbesondere Bestellungen, unverzüglich
und schriftlich zu informieren sowie Alternativvorschläge zu unterbreiten. Dies gilt nur, so-
weit die negativen Folgen für das EVU aufgrund seiner Sachkenntnis ohne großen Aufwand
erkennbar und für die SPNV-Aufgabenträger nicht ohne weiteres ersichtlich sind.

Eine Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Rechtsnachfolger
ist nur nach einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der verbleibenden Partei(en) zu-
lässig. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn sichergestellt ist, dass durch die
Rechtsnachfolge die Erfüllung der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflichten nicht ge-
fährdet ist. Eine Rechtsnachfolge auf Seiten des EVU ist nur zulässig, wenn der Rechts-
nachfolger die zur Leistungserbringung erforderliche Eignung, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit im mindestens gleichen Umfang aufweist wie das EVU selbst.

$2 Zuständigkeiten und Rechtsstellungen

Der ZV NVR, der NWL und der SPNV-Nord sind der jeweils zuständige SPNV-Aufgaben-
träger nach dem einschlägigen ÖPNV-Gesetz des Bundeslandes, das ihren Raum umfasst.

Das EVU ist Träger der sich aus Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigungen ergebenden Rechte und Pflichten.

Es ist Eigentümer seiner Anlagen und Verkehrsmittel (ausgenommen (Fahrzeug-)leasing
o.ä). Ihm obliegt die ordnungsgemäße Durchführung der nach diesem Vertrag geschul-
deten Leistungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Es ist Vertragspartner sei-
ner Fahrgäste.

Werden die SPNV-Aufgabenträger und/oder Verkehrsverbünde, deren Interessen durch
den vorliegenden Vertrag berührt werden und/oder einer der Mitarbeiter oder Organmitglie-
der der Vorgenannten im Zusammenhang mit diesem Verkehrsvertrag von Kunden, die die
Verkehrsmittel des EVU benutzen oder benutzen wollen insbesondere wegen Mängeln der
Beförderungsleistung oder Gefahren (insbesondere soweit sie sich aus Fahrzeugen oder
Anlagen des EVU oder aus der Benutzung sonstiger Infrastruktur, die von ihm benutzt wird,
ergeben) in Anspruch genommen, stellt das EVU die SPNV-Aufgabenträger und die Ver-
bünde und die Mitarbeiter und Organe der Vorgenannten bereits mit dem Zustandekommen
dieses Vertrages vollständig von allen Ansprüchen der Dritten frei und zwar einschließlich
aller Kosten einer Rechtsverfolgung/-verteidigung. Die SPNV-Aufgabenträger sind be-
rechtigt, den Zuschuss an das EVU entsprechend zu kürzen und/oder auf die Sicher-
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heitsleistung zuzugreifen. Im Schadensfall werden die Vertragspartner ihr Verhalten gegen-
über den Dritten untereinander abstimmen und dabei ein Schadensminderungsgebot im
Hinblick auf die Rechte des EVU beachten. Auf Verlangen des EVU räumen die SPNV-
Aufgabenträger dem EVU eine Prozessstandschaft ein und werden dem EVU die bei ihnen
verfügbaren Informationen und Unterlagen für die Verfahrensführung zur Verfügung stellen.
Das EVU trägt alle Kosten der Rechtsverfolgung.

83 Umfang und Qualität der Leistungen

Das EVU erbringt die in diesem Vertrag, in den Bewerbungsbedingungen, der Leistungsbe-
schreibung und in Anlagen enthaltenen Leistungen in dem dort beschriebenem Umfang und der
dort beschriebenen Qualität.

84  Leistungsänderungen

(1)  Leistungsänderungen sind in den in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Fällen zu-
lässig.

(2) Darüber hinaus sind Leistungsänderungen einvernehmlich möglich. Diese sind schriftlich zu
dokumentieren. Hinsichtlich sich daraus ergebender wirtschaftlicher Folgen werden sich die
Vertragsparteien unter Anwendung des $ 2 Nr. 3 VOLJ/B verständigen.

85 Fahrzeuge (Wiederzulassungserklärung)

Die SPNV-Aufgabenträger geben die in Ziffer 2.6 der Leistungsbeschreibung beschriebene
Wiederzulassungserklärung ab.

86 Vertrieb der Fahrkarten

(1) Die in der Leistungsbeschreibung insbesondere in den Anlagen LB 13.1 — 13.5 enthaltenen
Anforderungen sind durch das EVU einzuhalten.

(2) Sofern die SPNV-Aufgabenträger von der in Ziffer 7 der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Option Gebrauch gemacht haben, gelten die in Ziffer 7 beschriebenen Rahmenbedingun-
gen. Die dann relevanten Verträge werden Anlage zum vorliegenden Vertrag.
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87 Kooperationen und Einnahmenaufteilung

Das EVU integriert sich in den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), den Verkehrsverbund Rhein-
Mosel (VRM) und den Verkehrsverbund Region Trier (VRT). Mit der Integration des EVU in den
VRS ist auch die Kooperation aller betroffenen Tarifakteure bezüglich des NRW-Tarifs verbun-
den. Einzelheiten dazu sind insbesondere in der Leistungsbeschreibung in Ziffer 12 geregelt.

 

88 Zuschuss

(1) Das EVU erhält ab Betriebsbeginn über die gesamte Vertragslaufzeit für alle nach diesem
Vertrag geschuldeten Leistungen einen Zuschuss nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen.

(2) Die Höhe des Zuschusses ist - da es sich bei dem vorliegenden Vertrag um einen Netto-
vertrag handelt - von der Höhe der nach Betriebsaufnahme tatsächlich erzielten Einnah-
men und entstehenden Kosten grundsätzlich unabhängig.

(3) Basis des Zuschusses ist in Bezug auf das Kalenderjahr 2015 der Zuschussbedarf des
Angebotes vom 30.01.2011, wie er in „Buchstabe A“ im Kalkulationsblatt - ggf. auf Grund-
lage der Regelung in Ziffer 7 Absatz 6 der Leistungsbeschreibung angepasst — ausgewie-
sen ist. Aus der Division des im Angebot ausgewiesenen Zuschussbedarfes im Kalender-
jahr 2015 - ggf. auf Grundlage der Regelung in Ziffer 7 Absatz 6 der Leistungsbeschrei-
bung angepasst — durch die ausgeschriebenen Zugkilometer (7.198.343 Zugkilometer)
ergibt sich der Zuschusssatz pro Zugkilometer im Jahr 2015.

(4) Dieser Zuschusssatz des Kalenderjahres 2015 wird — über die Laufzeit des Verkehrsver-
trages - jährlich um 1,5 % erhöht, erstmals ab dem 01.01.2016. Eine diesbezügliche
Übersicht über die Zuschusssätze pro Zugkilometer bezogen auf jedes einzelne Vertrags-
jahr (Kalenderjahr) ist als Anlage VV 2 beigefügt.

(5) Der vorläufige Zuschussanspruch des EVU bezogen auf ein Kalenderjahr ergibt sich aus
der Multiplikation der für das jeweilige Jahr bestellten Betriebsleistung in Zugkilometer auf
Normjahresbasis mit dem jeweils für das Jahr maßgeblichen Zuschusssatz pro Zugkilo-
meter, der aus der Anlage VV 2 ersichtlich ist.

(6) Der endgültige Zuschussanspruch des EVU ergibt sich aus dem nach Absatz 5 ermittelten
vorläufigen Zuschussanspruch zuzüglich bzw. abzüglich sämtlicher sich ergebender fi-
nanzieller Ansprüche des EVU bzw. der SPNV-Aufgabenträger. Dies betrifft beispielswei-
se eine eventuelle Erhöhung des Zuschussanspruches des EVU auf Basis der Energie-
klausel nach Ziffer 13.2 der Leistungsbeschreibung oder der Behandlung der Infrastruk-
turkostenentwicklung nach Ziffer 13.3 der Leistungsbeschreibung sowie einer eventuellen
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Verringerung des Zuschussanspruches des EVU auf Basis der Behandlung der Infrastruk-
turkostenentwicklung nach Ziffer 13.3 der Leistungsbeschreibung, wegen Zuschussminde-
rungen aufgrund von Nicht- und Schlechtleistungen oder wegen anfallender Vertragsstra-
fen.

Die Einnahmenansprüche des EVU gemäß Ziffer 13.4.2 der Leistungsbeschreibung
(VRM- und VRT-Erlöse), die das EVU in dem entsprechenden Jahr tatsächlich realisiert,
führen in jedem Fall zu einer Verringerung des Zuschussanspruches.

Der Abgleich des endgültigen Zuschussanspruches des EVU mit den von den SPNV-
Aufgabenträgern geleisteten Abschlagszahlungen erfolgt im Rahmen der Schlussabrech-
nungen (vgl. 8 11).

Der Umfang der tatsächlich in 2014 und in den folgenden Jahren bestellten Verkehrsleis-
tung innerhalb der zulässigen Bandbreite von 95 - 110 % der Leistungen hat keinen Ein-
fluss auf den Zuschusssatz pro Zugkilometer.

Für die Jahre 2013 und 2014 erhält das EVU jeweils einen Zuschuss in Höhe der im je-
weiligen Jahr erbrachten Zugkm-Leistung pro Normjahr multipliziert mit dem jeweils um
1,5 % pro Jahr abgezinsten für das Jahr 2015 angebotenen Zuschusssatz. In Bezug auf
das letzte Vertragsjahr gilt entsprechend eine anteilige Vergütung auf Basis des fortge-
schriebenen Zuschussbedarfs.

Es bleibt damit im Übrigen allein dem unternehmerischen Handeln des EVU überlassen,
Kostensteigerungen oder auch ggf. mögliche Kostenschwankungen und/oder Einnahmen-
entwicklungen über die Vertragslaufzeit zu bewältigen bzw. darauf entsprechend seiner
unternehmerischen Möglichkeiten zu reagieren.

Eine Ausnahme bezüglich der Erlösverantwortung besteht im Bereich der rheinland-
pfälzischen Binnenverkehre. Die diesbezüglichen Regelungen sind in Ziffer 13.4.2 der
Leistungsbeschreibung enthalten.

Der jährliche Zuschussanspruch wird stets auf Basis eines Normjahres gemäß Ziffer 4.7
Absatz 1 der Leistungsbeschreibung ermittelt, d. h. es findet bezüglich der tatsächlichen
Anzahl der Werk-, Samstage sowie Sonn- und Feiertage keine jährliche Spitzabrechnung
statt.

Die genauen Anteile sowohl des vorläufigen als auch des endgültigen Zuschussanspru-
ches, den das EVU gegenüber dem jeweiligen SPNV-Aufgabenträger hat, ergeben sich
auf der Grundlage des jeweils vereinbarten Leistungsvolumens. Die SPNV-Aufgaben-
träger können dem EVU eine davon abweichende Aufteilung mitteilen, der in Summe dem
Gesamtzuschussanspruch sowohl in Bezug auf den vorläufigen als auch in Bezug auf den
endgültigen Zuschussanspruch entsprechen muss.
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Eine gesamtschuldnerische Haftung der am Vertrag beteiligten SPNV-Aufgabenträger ist
in jedem Fall ausgeschlossen. Jeder Vertragspartner auf der Aufgabenträgerseite haftet
nur auf den Betrag, der durch die Erbringung „seiner“ Verkehrsleistungen (also für die auf
den im jeweiligen Zuständigkeitsbereich befindlichen Streckenabschnitten im Rahmen der
vertraglichen Vereinbarung erbrachten Leistungen) bedingt ist.

89 Umsatzsteuer

Auf den Zuschuss für die durch die SPNV-Aufgabenträger bestellten Verkehre fällt auf
Grundlage der bundesweit geltenden Regelung nach dem Beschluss der Finanzminister-
konferenz vom 23.06.1995 und der Verkehrsministerkonferenz vom 16./17.11.1995 keine
Umsatzsteuer an.

Die Parteien gehen davon aus, dass der Beschluss der Finanzministerkonferenz vom
23.06.1995 und der Verkehrsministerkonferenz vom 16./17.11.1995 Bestand hat und die
Zuschusszahlungen der SPNV-Aufgabenträger nach diesem Vertrag nicht der Umsatz-
steuerpflicht unterliegen. Dies ist eine wesentliche Grundlage des Vertrages im Sinne des
& 313 Absatz 1 BGB.

Werden im Zeitraum zwischen der Unterzeichnung des Verkehrsvertrages und dessen Aus-
laufen Zuschüsse der Umsatzsteuerpflicht unterworfen, sind die SPNV-Aufgabenträger be-
rechtigt, unabhängig von anderen Regelungen Leistungen im notwendigen Umfang abzu-
bestellen, um die zusätzlichen finanziellen Belastungen aus der Umsatzsteuerpflicht auszu-
gleichen. Sofern es nicht eine bundeseinheitliche Neuregelung gibt, gilt $ 2 Nr. 3 VOL/B und
zudem: Die SPNV-Aufgabenträger können die Angaben des EVU durch einen Sachverstän-
digen überprüfen lassen. Der Sachverständige wird einvernehmlich festgelegt, wird kein
Einvernehmen erzielt, wird der Sachverständige durch den Präsidenten des Oberlandes-
gerichtes Köln bestimmt. Der Sachverständige entscheidet über die Anpassung des Zugkm-
Satzes sowie auch über die Kosten der Überprüfung und berücksichtigt dabei, inwieweit die
ursprünglichen Vorstellungen der Vertragsparteien in seinem Prüfungsergebnis Eingang ge-
funden haben. Im Zweifel sind die Kosten zwischen den Parteien zu teilen.

Für den Fall, dass die nach diesem Vertrag zu erbringenden Verkehre umsatzsteuerpflichtig
werden, steht dem EVU kein außerordentliches Kündigungsrecht zu

810 Revisionsklausel
Im Zeitraum zwischen der Unterzeichnung des Verkehrsvertrages und dessen Auslaufen

kann sich die Mittelzuteilung an die SPNV-Aufgabenträger insbesondere wegen Revisionen
ändern. Diese Änderungen können dazu führen, dass den oder einem SPNV-Aufgaben-
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träger(n) zukünftig weniger Finanzmittel zur Finanzierung von SPNV-Leistungen zur Verfü-
gung stehen als derzeit vorauszusehen ist. Stehen einem oder mehreren SPNV-Aufgaben-
träger weniger Finanzmittel zur Verfügung, haben die SPNV-Aufgabenträger das Recht,
unabhängig von etwaigen anderen Regelungen, Leistungen in dem Umfang abzubestellen,
wie die Abbestellung notwendig ist, um die weiterhin zu erbringenden Leistungen mit der
geringeren Mittelzuweisung finanzieren zu können und die Mittelkürzungen auszugleichen.
Es gilt 82 Nr. 3 VOLI/B.

Vor einer Abbestellung werden die SPNV-Aufgabenträger unter Beteiligung des EVU und
den anderen Leistungserstellern im Zuständigkeitsbereich der SPNV-Aufgabenträger ein
Kompensationskonzept entwickeln, wobei der Erhalt der Verkehre höchste Priorität genießt

Das EVU ist für die von ihm geltend gemachten Kostenveränderungen darlegungs- und
beweispflichtig. Die SPNV-Aufgabenträger können diese Angaben des EVU durch einen
Sachverständigen überprüfen lassen. $ 9 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Nach der Ent-
scheidung der SPNV-Aufgabenträger nach Absatz 1 hat das EVU die Vorgaben innerhalb
von spätestens 6 Wochen umzusetzen. Eine Kürzung des Zuschusses erfolgt erst ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Leistungskürzungen umgesetzt werden. Für den Fall, dass die
SPNV-Aufgabenträger ihre Rechte aus diesem Paragrafen ausüben, steht dem EVU kein
außerordentliches Kündigungsrecht zu.

811 Leistungsabrechnungen und Zahlungsmodalitäten

Die Abrechnungen werden jeweils zwischen dem EVU und jedem SPNV-Aufgabenträger
durchgeführt. Die dazu erforderlichen Berechnungen erfolgen gemeinsam durch die SPNV-
Aufgabenträger und das EVU. Sie erfolgen auf Grundlage eines Normjahres mit einem
standardisierten Verkehrstagesschlüssel mit 252 Werktagen (Montag — Freitag), 52 Sams-
tagen und 61 Sonn- und Feiertagen.

Das EVU erhält jährlich zunächst 95 % des nach dem Verkehrsvertrag ihm zustehenden
vorläufigen Zuschusses auf der Grundlage des jeweils vereinbarten Leistungsvolumens als
Abschlagszahlung. Die Zahlungen erfolgen durch die SPNV-Aufgabenträger jeweils in zwölf
gleichen Raten jeweils zum 20. eines Monats. Fällt der 20. auf einen Samstag, Sonntag
oder Feiertag, erfolgt die Zahlung am darauf folgenden nächsten Werktag. Die erste Zah-
lung erfolgt am 20.01.2014.

Soweit im Laufe eines Vertragsjahres die Leistungsausfälle/Minderungen usw. oder Ver-
tragsstrafen die in Absatz 2 bereits berücksichtigten 5 % absehbar übersteigen, sind die
SPNV-Aufgabenträger berechtigt, die Abschlagszahlungen im Umfang der bis zu diesem
Zeitpunkt im Kalenderjahr angefallenen Minderungen in Folge von Leistungsausfällen und
Vertragsstrafen zu reduzieren.
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Das EVU hat alle ihm zustehenden gesetzlichen Ausgleichsansprüche zu beantragen. Nach
derzeitigem Sachstand sind dies insbesondere Ausgleichsleistungen nach dem IX. Buch
des Sozialgesetzbuches (ehedem Schwerbehindertengesetz).

Das EVU ist verpflichtet, die Ausgleichsleistungen frist- und formgerecht zu beantragen.

Erhält das EVU aufgrund seines Antrags Zahlungen, werden diese in voller Höhe bei der
Ermittlung des an das EVU nach diesem Vertrag zu zahlenden Zuschusses angerechnet.

Versäumt das EVU die frist- und formgerechte Antragsstellung aus Gründen, die es zu ver-
treten hat, muss es sich die entfallenen Ausgleichszahlungen in voller Höhe bei der Ermitt-
lung des Zuschussanspruchs anrechnen lassen.

Erhält das EVU für Vorhaben aus öffentlichen Mitteln Zuwendungen oder Zuschüsse in
sonstiger Art und Weise, die Bestandteil der Erfüllung dieses Vertrages sind, sind diese
ebenfalls auf den Zuschussanspruch anzurechnen.

Das EVU wird dem jeweils betroffenen SPNV-Aufgabenträger unaufgefordert alle im Zu-
sammenhang mit der Beantragung der Ausgleichsleitungen stehende Schriftwechsel unver-
züglich in Kopie zusenden.

Spätestens zum 30.06. des jeweiligen Folgejahres erfolgen die Schlussabrechnungen über
das vorangegangene Jahr. In der Schlussabrechnung verrechnen die Vertragsparteien ihre
jeweiligen aus dem Vertrag folgenden Ansprüche. Die Schlussabrechnungen haben auch
dann zu erfolgen, wenn die Ausgleichsleistungen gemäß Absatz 4 noch nicht endgültig
feststehen. Diese sind im Rahmen der jeweils nächstmöglichen Schlussabrechnung zu ver-
rechnen. Die sich auch einer Schlussabrechnung ergebende Zahlungsverpflichtung ist mit
der nächstmöglichen Abschlagszahlung zu verrechnen. Bezogen auf die Schlussabrech-
nung des letzten Vertragsjahres erfolgt der Mittelfluss spätestens einen Monat nach Ab-
schluss der Schlussabrechnung.

Sollte sich der Abschluss der Schlussabrechnung über den 30.06. hinaus verzögern, so
wird der jeweilige Zahlbetrag für alle angefangenen Monate ab Juli bis zum Zahlungsmonat
verzinst, sofern der Zahlungsempfänger die Verzögerung nicht schuldhaft zu vertreten hat.
Als Zinssatz wird für jeden Monat der 1-Monats-€uribor (http://www.euribor.org) mit dem
Zinssatz des ersten Werktages des jeweiligen Monats zugrunde gelegt. Gleiches gilt für
Verzögerungen von Zahlungen auf der Grundlage bereits abgeschlossener Schlussabrech-
nungen.

Die von Betriebsaufnahme am 15.12.2013 bis zum 31.12.2013 erbrachten Zugkm-
Leistungen werden auf Grundlage der für das Kalenderjahr 2014 geltenden Regelungen
abgerechnet. Die diesbezüglichen Zuschusszahlungen durch die SPNV-Aufgabenträger er-
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